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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

EStG 1988 §67 Abs7;

Rechtssatz

Ob Prämien nach § 67 Abs 7 EStG 1988 begünstigt zu versteuern sind, ist eine durch die Abgabenbehörde zu lösende

Tatfrage. Ist dies zweifelhaft, ist es Sache des Abgabep<ichtigen nachzuweisen, es lägen belohnungswürdige

Verbesserungsvorschläge vor (Hinweis E 25. Oktober 2001, 99/15/0198).
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